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1. Einleitung 

Die Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland wird in einem Dia-
gramm der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik zusam-
mengefasst: 

Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland - Diagramm, 
Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 
abrufbar unter:  
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/de_2023.pdf.1 

Kompetenzen und Strukturen sowie die bildungspolitischen Entwicklungen werden in der fol-
genden Publikation dargestellt: 

Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2019/2020  
Darstellung der Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den 
Informationsaustausch in Europa, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland, abrufbar unter:  
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dos-
sier_de_ebook.pdf.2 

Das GOVET, die Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungskooperation 
im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), ist die zentrale Anlaufstelle für in- und ausländische 
Anfragen zu den Themen Berufsbildung und internationale Berufsbildungszusammenarbeit. Sie 
stellt in verschiedenen Sprachen als Hilfsmittel Präsentationen, Filme und Systemdarstellungen 
zusammen.  

Berufliche Aus- und Weiterbildung -Überblick über die beruflichen Qualifizierungsmög-
lichkeiten in Deutschland, GOVET im Bundesinstitut für Berufsbildung, abrufbar unter: 
https://www.govet.international/dokumente/pdf/221205_Bro_GOVET_Aus-und-Weiterbil-
dung_barrFrei.pdf.3 

 

 

1 Die Publikation ist auch in englischer Sprache verfügbar: Basic Structure of the Education System in the Federal 
Republic of Germany - Diagram, published by: Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Educa-
tion and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany, abrufbar unter: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/en_2023.pdf. 

2 Die Publikation ist auch in englischer Sprache verfügbar: The Education System in the Federal Republic of Ger-
many 2019/2020, A description of the responsibilities, structures and developments in education policy for the 
exchange of information in Europe, published by: Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of 
Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany, abrufbar unter:  
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/dossier_en_ebook.pdf.  

3 Versionen in anderen Sprachen sind abrufbar unter: https://www.govet.international/de/54885.php.  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/de_2023.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-dt-pdfs/dossier_de_ebook.pdf
https://www.govet.international/dokumente/pdf/221205_Bro_GOVET_Aus-und-Weiterbildung_barrFrei.pdf
https://www.govet.international/dokumente/pdf/221205_Bro_GOVET_Aus-und-Weiterbildung_barrFrei.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Dokumentation/en_2023.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/dossier_en_ebook.pdf
https://www.govet.international/de/54885.php
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2. Überblick über das berufliche Bildungssystem 

Das berufliche Bildungssystem in Deutschland beruht auf drei Säulen: dem dualen System, dem 
Schulberufssystem und dem Übergangssektor.4 
 
Im dualen System wird die Berufsausbildung an zwei Lernorten durchgeführt. Die praktischen 
Ausbildungsinhalte werden durch den Ausbildungsbetrieb vermittelt, die theoretischen Ele-
mente werden in der Berufsschule erarbeitet. Die Berufsausbildung ist vertraglich zwischen dem 
Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden geregelt. Die Ausbildungsberufe des dualen Sys-
tems sind bundesweit einheitlich geregelt und enden mit dem Bestehen einer Abschlussprüfung. 
Das duale System ist der weitaus größte berufliche Bildungsbereich.  
 
Das Schulberufssystem (Berufsfachschulen) bietet eine Vielzahl von überwiegend theoretisch 
ausgerichteten Ausbildungsgängen an. Die Schüler sind während der Berufsausbildung nicht ver-
traglich an Ausbildungsbetriebe gebunden und erhalten daher auch keine Ausbildungsvergütung. 
Die praktischen Ausbildungsinhalte werden in schuleigenen Praxislabors oder im Rahmen von 
Praktika in Betrieben vermittelt. Einige Ausbildungsberufe können ausschließlich im Schulbe-
rufssystem erlernt werden, andere werden parallel zu den Angeboten des dualen Systems durch-
geführt. Die schulische Berufsausbildung unterliegt landesrechtlichen Bestimmungen und ist nur 
in Teilbereichen bundesweit einheitlich geregelt. Dies gilt insbesondere für die Schulen des So-
zial- und Gesundheitswesens, die zu Berufen ausbilden, die zum Teil bundesweit einheitlich re-
guliert sind (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger). Auch die Auszubildenden im Schulberufs-
system beenden ihre Berufsausbildung mit einer Abschlussprüfung. 

Im Rahmen des Übergangssystems können Schulabsolventen, die weder im schulischen noch im 
dualen System einen Ausbildungsplatz gefunden haben, an einer Vielzahl von Bildungsmaßnah-
men teilnehmen. Ihnen soll hier das Nachholen von allgemeinbildenden Schulabschlüssen oder 
der Erwerb von berufsvor- oder berufsgrundbildenden Qualifikationen ermöglicht werden. Die 
zumeist circa einjährigen Maßnahmen vermitteln keinen vollqualifizierenden beruflichen Ab-
schluss.5 

Fachoberschulen und Berufsoberschulen bauen in der Regel auf einer Berufsausbildung im dua-
len System auf, vertiefen berufliche Kenntnisse und vermitteln eine Hochschulreife.“6 

 

4 Informationen zu den  Zugangsvoraussetzungen zur beruflichen Bildung in Deutschland bietet die Dokumenta-
tion der Wissenschaftlichen Dienste WD 8 - 3000 - 040/20: Zugangsvoraussetzungen zur beruflichen Bildung in 
Deutschland, abrufbar unter:  
https://www.bundestag.de/resource/blob/710756/51d1f079c72becf8d3c97d462a13ca9e/WD-8-040-20-pdf.pdf.  

5 Bundeszentrale für politische Bildung, Die drei Sektoren der beruflichen Bildung, abrufbar unter: 
https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/187849/die-drei-sektoren-der-beruflichen-bildung/. 

6 Hippach-Schneider, Ute; u. a. (2007): Berufsbildung in Deutschland. Kurzbeschreibung, S. 23f., abrufbar unter: 
https://www.bibb.de/dokumente_archiv/pdf/Berufsbildung-im-Netz.pdf.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/710756/51d1f079c72becf8d3c97d462a13ca9e/WD-8-040-20-pdf.pdf
https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/187849/die-drei-sektoren-der-beruflichen-bildung/
https://www.bibb.de/dokumente_archiv/pdf/Berufsbildung-im-Netz.pdf
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Nach der Erlangung eines Berufsabschlusses bieten Fachschulen Möglichkeiten zur beruflichen 
Weiterbildung, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und sonstige zuständige 
Stellen bieten berufliche Aufstiegsfortbildungen an.7 

Das berufliche Bildungswesen ist sehr komplex und die Zuständigkeiten verteilen sich auf Bund, 
Länder und Kommunen sowie auf Sozialpartner und Kammern (Industrie- und Handelskam-
mern, Handwerkskammern). Im Folgenden werden die Zuständigkeiten überblicksartig mit dem 
Schwerpunkt der Bundeszuständigkeiten dargestellt.  

3. Zuständigkeiten auf Bundesebene 

3.1. Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) nimmt innerhalb der Bundesregie-
rung die Grundsatz-, Koordinierungs- und Gesetzgebungsaufgaben für die außerschulische beruf-
liche Aus- und Weiterbildung und die Aufstiegsförderung wahr und regelt diese zum Teil ge-
meinsam mit anderen Ressorts, den Bundesländern und Sozialpartnern. Das BMBF kooperiert 
über die Landesgrenzen hinweg im Rahmen der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit. 
Das BMBF hat zudem die gesetzliche Aufgabe, Entwicklungen in der beruflichen Bildung zu be-
obachten und jährlich der Bundesregierung hierüber einen Bericht (Berufsbildungsbericht) vor-
zulegen. 

Dem Bund kommt die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für folgende Bereiche zu: 

– die außerschulische berufliche Aus- und Weiterbildung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 und 12 des 
Grundgesetzes - GG);  
hiervon hat der Bund zum Beispiel mit dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) Gebrauch gemacht.  

– die Regelung der Ausbildungsbeihilfen (Art. 74 Abs. 1 Nr. 13 GG);  
hiervon hat der Bund mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und dem Gesetz zur Schaffung eines nationalen 
Stipendienprogramms (sog. Deutschlandstipendiums) Gebrauch gemacht.8  

In sogenannten Ordnungsverfahren erarbeiten Vertreter der Sozialpartner, der Länder und der 
Bundesministerien Sachverständige aus der Praxis gemeinsam die Inhalte der Ausbildungsord-
nungen. Das BMBF ist in diesen Prozess eng eingebunden und auch am Erlass der Verordnungen 
beteiligt. Standardisierte Fortbildungen zur weiteren beruflichen Qualifizierung werden ebenfalls 

 

7 Einen Gesamtüberblick bietet die Präsentation zur beruflichen Weiterbildung in Deutschland des GOVET - Ger-
man Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, die in mehreren Sprachen ver-
fügbar ist, abrufbar unter: https://www.govet.international/de/187255.php.  

8 Mit dem Deutschlandstipendium hat die Bundesregierung ein bundesweites Programm auf den Weg gebracht, 
das private Mittelgeber in die Spitzenförderung an deutschen Hochschulen einbezieht.  
Die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) finanziert der Bund seit dem 1. Januar 
2015 allein und hat sie zum Wintersemester 2016/17 substanziell erhöht.  
Mit dem Aufstiegs-BAföG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz) haben Bund und Länder seit 1996 mit einer 
Förderleistung von 7,4 Milliarden Euro rund 1,9 Millionen berufliche Aufstiege zu Führungskräften, Mittel-
ständlern und Ausbildern ermöglicht. 

https://www.govet.international/de/187255.php
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in bundeseinheitlichen Rechtsverordnungen geregelt.9 Das BMBF ist außerdem für die Ausbilder-
Eignungsverordnung (AEVO) zuständig. 

Die Zuständigkeiten des BMBF für die berufliche Ausbildung lassen sich anhand der öffentlichen 
Aufwendungen wie folgt zusammenfassen: 

– Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten, 

– Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) für berufliche Voll-
zeitschüler an Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen, Fachschulen sowie Fachoberschul-
klassen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzen, 

– Internationaler Austausch und Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung, 

– Innovationen und Strukturentwicklung der beruflichen Bildung, 

– Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) -Betrieb und Investitionen, 

– Begabtenförderung in der beruflichen Bildung - Ausgaben für berufliche Weiterbildung (Wei-
terbildungsstipendium) und Förderung akademischer Bildung (Aufstiegsstipendium), 

– Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsorientierung, 

– Sicherung von Ausbildung (zeitlich befristete Coronahilfe für Ausbildungsverhältnisse, die bis 
zum Frühjahr 2022 begonnen wurden).10 

3.1.1. Bundesinstitut für Berufliche Bildung  

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist das anerkannte Kompetenzzentrum zur Erfor-
schung und Weiterentwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland.11 Seine 
Rechtsgrundlage ist das Berufsbildungsgesetz (BBiG), das die Aufgaben des Instituts beschreibt: 

– Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Bildungspolitik der Bundesregierung, 

– Beitrag zur Berufsbildungsforschung durch wissenschaftliche Forschung auf Grundlage eines 
jährlichen Forschungsprogramms und weiterer Forschungsaufgaben, die von obersten 

 

9 BMBF: Gestaltung von Aus- und Fortbildungsordnungen, abrufbar unter:  
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundlagen/ge-
staltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen/gestaltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen.html.  

10 Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023: Informationen und Ana-
lysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung; Bonn 2023, S. 231 f., abrufbar unter: 
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf.  

11 Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), abrufbar unter: https://www.bibb.de/;  
in englischer Sprache abrufbar unter: https://www.bibb.de/en/index.php.  

https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundlagen/gestaltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen/gestaltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundlagen/gestaltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen/gestaltung-von-aus-und-fortbildungsordnungen.html
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf
https://www.bibb.de/
https://www.bibb.de/en/index.php
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Bundesbehörden im Einvernehmen mit dem BMBF übertragen werden sowie Veröffentli-
chung der wesentlichen Ergebnisse der Forschungsarbeit. 

Zu den sonstigen Aufgaben gehören: 

– Mitwirkung an der Vorbereitung von Ausbildungsordnungen und sonstigen Rechtsverordnun-
gen nach dem BBiG oder nach dem zweiten Teil der Handwerksordnung, 

– Mitwirkung an der Vorbereitung des Berufsbildungsberichts, 

– Mitwirkung an der Durchführung der Berufsbildungsstatistik, 

– Förderung von Modellversuchen einschließlich wissenschaftlicher Begleituntersuchungen, 

– Mitwirkung an der internationalen Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung, 

– Übernahme weiterer Verwaltungsaufgaben des Bundes zur Förderung der Berufsbildung, 

– Durchführung der Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten nach allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften des zuständigen Bundesministeriums und Unterstützung bei der Pla-
nung, Errichtung und Weiterentwicklung dieser Einrichtungen, 

– Führung und Veröffentlichung des Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe, 

– Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz, Förderung von Entwick-
lungsvorhaben zu Verbesserung und Ausbau des berufsbildenden Fernunterrichts, 

– Wahrnehmung von Aufgaben nach § 53 Absatz 5 Satz 1 und § 54 des Pflegeberufegesetzes. 

Das BIBB wird als bundesunmittelbare, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts aus Haus-
haltsmitteln des Bundes finanziert und untersteht der Rechtsaufsicht des BMBF. Das BIBB identi-
fiziert Zukunftsaufgaben der Berufsbildung, fördert Innovationen in der nationalen wie internati-
onalen Berufsbildung und entwickelt neue, praxisorientierte Lösungsvorschläge für die berufli-
che Aus- und Weiterbildung. 

3.2. Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert Maßnahmen der Aus- und Wei-
terbildung im Rechtskreis des Dritten Buches Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung) (SGB III) und 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch- Bürgergeld - Grundsicherung für Arbeitsuchende.  

Im Bereich der beruflichen Ausbildung sind das: 

– Leistungen zur Ausbildungsförderung (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Einstiegs-
qualifizierung, Berufsausbildungsbeihilfe, Assistierte Ausbildung, Außerbetriebliche Berufs-
ausbildung),  
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– Berufsberatung und Berufsorientierung (Jobbörse, Orientierungsangebote, Berufsorientierungs-
maßnahmen, individuelle Berufsberatung, Berufseinstiegsbegleitung, Ausbildungsvermitt-
lung), 

– Ausbildungsgarantie (Förderung eines Berufsorientierungspraktikums, Mobilitätszuschuss, er-
leichterte Teilnahme an Einstiegsqualifizierungen, erweiterte außerbetriebliche Berufsausbil-
dung), 

– Jugendberufsagenturen als spezielle Anlaufstellen, die jungen Menschen bei allen Fragen und 
Problemen rund um den Berufsstart helfen.12 

Die Leistungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

– Förderung bei Arbeitslosigkeit (Bildungsgutschein), 

– Förderung von Beschäftigten durch volle oder teilweise Übernahme von Weiterbildungskos-
ten, Gewährung von Arbeitsentgeltzuschüssen für weiterbildungsbedingte Arbeitsausfallzei-
ten an Arbeitgeber und Qualifizierungsgeld bei besonderer Strukturwandelbetroffenheit, 

– Förderung der beruflichen Weiterbildung während Kurzarbeit (pauschalierte Teilerstattung 
von Sozialversicherungsbeiträgen und Zuschuss zu den Lehrgangskosten an den Arbeitgeber), 

– Berufliche Weiterbildung während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld (Übernahme von 
Weiterbildungskosten,  

– Förderung von arbeitslosen Arbeitnehmern ohne Berufsabschluss durch auf den individuellen 
Bedarf der Arbeitnehmer zugeschnittene Maßnahmen.13 

3.2.1. Bundesagentur für Arbeit 

Die bereits beim BMAS beschriebenen Zuständigkeiten werden durch die Agenturen für Arbeit 
(BA) und Jobcenter umgesetzt. Die Zuständigkeiten der Bundesagentur für Arbeit für die berufli-
che Ausbildung lassen sich anhand der öffentlichen Aufwendungen wie folgt zusammenfassen: 

– Berufsausbildungsbeihilfen (BAB) 

– Lehrgangskosten für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 

 

12 BMAS: Berufliche Ausbildung, abrufbar unter:  
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Ausbildung/berufliche-ausbildung.html.  

13 BMAS: Förderung der beruflichen Weiterbildung, abrufbar unter:  
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/Foerderung-der-berufli-
chen-Weiterbildung/foerderung-der-beruflichen-weiterbildung.html sowie 
Bundesagentur für Arbeit: Förderung der beruflichen Weiterbildung, abrufbar unter:  
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/foerderung-berufliche-weiterbildung. 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Ausbildung/berufliche-ausbildung.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/Foerderung-der-beruflichen-Weiterbildung/foerderung-der-beruflichen-weiterbildung.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Aus-und-Weiterbildung/Berufliche-Weiterbildung/Foerderung-der-beruflichen-Weiterbildung/foerderung-der-beruflichen-weiterbildung.html
https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/foerderung-berufliche-weiterbildung
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– Außerbetriebliche Berufsausbildung (BaE),  

– Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH), 

– Assistierte Ausbildung (AsA), 

– Einstiegsqualifizierung (EQ), 

– Berufsorientierungsmaßnahmen, 

– Berufseinstiegsbegleitung für Jugendliche, 

– Förderung von Jugendwohnheimen.14 

3.3. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  

Nach § 4 BBiG kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) oder das 
sonst zuständige Fachministerium als Grundlage für eine geordnete und einheitliche Berufsaus-
bildung im Einvernehmen mit dem BMBF durch Rechtsverordnung Ausbildungsberufe staatlich 
anerkennen und hierfür Ausbildungsordnungen erlassen.  

Des Weiteren wirkt das BMWK bei der Erstellung von Fortbildungsordnungen (§ 53 BBiG), An-
passungsfortbildungsordnungen (§ 53e BBiG) und Umschulungsordnungen (§ 58 BBiG) mit. 

Die Zuständigkeiten des BMWK für die berufliche Ausbildung lassen sich anhand der öffentli-
chen Aufwendungen wie folgt zusammenfassen: 

– Berufliche Bildung für den Mittelstand -Lehrlingsunterweisung 

– Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen (Förderung verschiedener Pro-
gramme und Initiativen, zum Beispiel „Unterstützung von KMU bei der passgenauen Beset-
zung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften“).15 

 

 

14 BIBB (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023, Informationen und Ana-lysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung; Bonn 2023, S. 231 f., abrufbar unter:  
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf. 

15 BIBB (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023: Informationen und Analysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung; Bonn 2023, S. 231 f., abrufbar unter:  
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf.  

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf
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4. Initiativen auf Bundesebene 

Auf Bundesebene gibt es zahlreiche Initiativen und Programme zur beruflichen Aus- und Weiter-
bildung. Der Berufsbildungsbericht 2024 gibt ab Seite 117 einen Gesamtüberblick der berufsbil-
dungspolitischen Aktivitäten und Programme der Bundesregierung: 

Berufsbildungsbericht 2024, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Seite 117ff., 
abrufbar unter: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240508-berufsbil-
dungsbericht-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 

Im Folgenden werden beispielhaft einige Programme vorgestellt. 

4.1. Allianz für Aus- und Weiterbildung 

Die Allianz für Aus- und Weiterbildung ist die zentrale politische Plattform und ein Aktions-
bündnis für die duale Ausbildung auf Bundesebene. In der Allianz arbeiten Vertreter der Bundes-
regierung, der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesländer, der Wirtschaftsverbände und der Ge-
werkschaften gemeinsam daran, die betriebliche Aus- und Weiterbildung zu stärken. Dadurch 
soll ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden und möglichst viele Menschen sollen 
zu einem dualen Berufsabschluss gebracht werden. Auf Landesebene ergänzen Bündnisse, Pakte 
sowie Allianzen der Länder diese Zusammenarbeit. Alle Partner der Allianz handeln gemein-
schaftlich sowie durch eigene Beiträge. Die Allianz ist ein wesentlicher Bestandteil der Fachkräf-
testrategie der Bundesregierung und wird vom BMWK federführend verantwortet.  

Am 25. Mai 2023 wurde die aktuelle „Allianz-Erklärung 2023–2026“ von den Allianzpartnern 
unterzeichnet, die sich auf folgende übergeordnete Ziele verständigt haben: 

– Aus- und Fortbildung stärken, zur Fachkräftesicherung beitragen und den Wandel mitgestal-
ten, 

– für die berufliche Bildung werben, die vielfältigen Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten 
der beruflichen Bildung aufzeigen und 

– Möglichkeiten der Unterstützung stärker publik machen.16  

Die Allianz-Partner haben sich in ihrer Gemeinsamen Erklärung der Allianz für Aus- und Weiter-
bildung 2023 - 2026 auf drei zentrale Handlungsfelder verständigt, die sich wie folgt ordnen las-
sen: 

– vor der Ausbildung: 
Berufsorientierung, Gewinnung von Auszubildenden, weitere Stärkung des betrieblichen 
Ausbildungsengagements, Gewinnung und Wiedergewinnung von Ausbildungsbetrieben und 
Weiterentwicklung des Übergangsbereichs Schule -Beruf in ein systematisches 

 

16 Allianz für Aus- und Weiterbildung: Allianz 2023-2026, abrufbar unter:  
https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Allianz-fuer-Aus-und-Weiterbildung/aaw-
hintergrund.html.  

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240508-berufsbildungsbericht-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240508-berufsbildungsbericht-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Allianz-fuer-Aus-und-Weiterbildung/aaw-hintergrund.html
https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Navigation/DE/Allianz-fuer-Aus-und-Weiterbildung/aaw-hintergrund.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 6 - 3000 - 019/24 

Seite 12 

Übergangsmanagement mit beispielsweise folgenden Maßnahmen: flächendeckender Ausbau 
von Jugendberufsagenturen und vergleichbaren Strukturen, „Sommer der Berufsausbildung“, 
Schaffung einer neuen Ausbildungsgarantie, Weiterentwicklung des Online-Portals Berufe-
navi, Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, Etablierung eines Netzwerkes von Ausbildungs-
botschaftern bzw. Ausbildungsscouts und Karrierebotschaftern, Fortsetzung und Umstruktu-
rierung der Programme „Passgenaue Besetzung“ und „Willkommenslotsen“, 

– in der Ausbildung:  
Steigerung der Qualität und Attraktivität der dualen Ausbildung, Stärkung durch moderne 
Instrumente der Qualitätssicherung, Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen, Ausweitung 
der Assistierten Ausbildung, Stärkung von Attraktivität und Sichtbarkeit von Ausbildungsbe-
rufen, die für den digitalen Wandel, Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften besonders 
wichtig sind, Stärkung des Stellenwertes der beruflichen Schulen, Förderung der Qualifizie-
rung des Berufsbildungspersonals, Unterstützung grenzüberschreitender Mobilität, 

– nach der Ausbildung: 
Weiterentwicklung und Betonung der höherqualifizierenden/höheren Berufsbildung als Mög-
lichkeit für Betriebe spezialisiertes Fach- und Führungspersonal zu entwickeln und für den 
Einzelnen weitergehende berufliche Entwicklungsperspektiven zu ermöglichen, Aufstiegs-
BAföG.17  

Aktuell begleitet werden die Arbeiten der Allianz durch den „Sommer der Berufsausbildung“. 
Dabei werben die Allianz-Partner seit Anfang Mai für die Vorzüge der beruflichen Bildung. Bis 
Ende September erhalten Interessierte auf Social Media und zahlreichen Veranstaltungen auf 
Bundes-, Landes- und regionaler Ebene wichtige Informationen. Ziel ist es, möglichst viele junge 
Menschen und Betriebe zusammenzubringen. 

4.2. Exzellenzinitiative Berufliche Bildung 2022 - 2026 

Die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung des BMBF dient der Sicherung des Fachkräftebedarfs 
und soll die Berufsbildung moderner und attraktiver machen. Für die Exzellenzinitiative stehen 
bis 2026 insgesamt etwa 750 Millionen Euro zur Verfügung. Bestandteile der Exzellenzinitiative 
Berufliche Bildung sind beispielsweise der Innovationswettbewerb InnoVET Plus, der Ausbau 
der Berufsorientierung insbesondere an Gymnasien sowie die Initiative für eine exzellente über-
betriebliche Ausbildung (INex-ÜBA). Zudem wird die internationale Ausrichtung in der berufli-
chen Bildung ausgeweitet. 

4.3. Portal „Anerkennung in Deutschland“ 

Das vom BIBB im Auftrag des BMBF betriebene Portal „Anerkennung in Deutschland“ ist die 
zentrale Informationsplattform der Bundesregierung zum Thema Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen. Mit dem Anerkennungsfinder werden spezifische Informationen zum 

 

17 Gemeinsame Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung 2023 - 2026, abrufbar unter: 
 https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Redaktion/DE/Downloads/allianz-fuer-aus-und-weiterbil-
dung-2023-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4.  

https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Redaktion/DE/Downloads/allianz-fuer-aus-und-weiterbildung-2023-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/AAW/Redaktion/DE/Downloads/allianz-fuer-aus-und-weiterbildung-2023-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Anerkennungsverfahren und zur für die Anerkennung zuständige Stelle zur Verfügung gestellt. 
Über das Portal wird auch in immer mehr Berufen der Zugang zur Online-Antragstellung ermög-
licht.18  

 

5. Gesetzliche Grundlagen auf Bundesebene 

5.1. Berufsbildungsgesetz 

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG)19 schafft Rahmenbedingungen für die berufliche Bildung und 
benennt verschiedene Bundesministerien, das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und die 
Spitzenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Akteure der dualen Berufsausbildung.  

Die berufliche Bildung laut BBiG umfasst: 

– die Berufsausbildungsvorbereitung, 

– die außerschulische (duale) Berufsausbildung, 

– die berufliche Fortbildung, 

– die berufliche Umschulung als Form beruflicher Weiterbildung.  

Zum 1. Januar 2020 ist wurde das BBiG novelliert. Schwerpunkte der Novellierung sind: 

– Einführung transparenter Fortbildungsstufen für die höherqualifizierende Berufsbildung.  
(Abschlüsse können künftig die Bezeichnungen „Geprüfte/r Berufsspezialist/in“, „Bachelor 
Professional“ oder „Master Professional“ tragen. Die Gleichwertigkeit von beruflicher Fort-
bildung und Studium wird dadurch besser sichtbar gemacht. Da die Bezeichnungen internati-
onal verständlich sind, fördern sie die Mobilität für berufliche Aufsteigerinnen und Aufstei-
ger auf den weltweiten Arbeitsmärkten.), 

– Einführung einer ausbalancierten Mindestausbildungsvergütung, 

– Verbesserte Teilzeitregelungen, 

– Größere Durchlässigkeit bei „gestuften“ Ausbildungen 
(Dies geschieht durch vereinfachte Voraussetzungen für die Anrechenbarkeit der Ausbil-
dungsdauer bei „gestuften“ Ausbildungen, bei denen zweijährige Ausbildungsberufe in drei- 
oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen fortgesetzt werden. Zudem gibt es neue 

 

18 Informationsportal Anerkennung in Deutschland, abrufbar unter:  
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php.  

19 Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt 
durch Artikel 10a des Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 217) geändert worden ist, abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html. 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 6 - 3000 - 019/24 

Seite 14 

Möglichkeiten, Prüfungsleistungen bei aufeinander aufbauenden Ausbildungsberufen zu be-
rücksichtigen.) 

– Verbesserte Rahmenbedingungen für rechtsbeständige und hochwertige Prüfungen sowie für 
ein attraktives Ehrenamt, 

– Gleichstellung erwachsener Auszubildender mit jugendlichen Auszubildenden bei der Frei-
stellung für und Anrechnung von Berufsschul- und Prüfungszeiten.20 

5.2. Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung 

Das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung21 enthält folgende Anpassungen 
im SGB III: 

– Verlängerung der Regelungen in § 106a SGB III -berufliche Weiterbildung während Kurzarbeit 
(Inkrafttreten am Tag nach Verkündung - 21. Juli 2023) 

– Einführung Berufsorientierungspraktikum als § 48a SGB III, Einführung Mobilitätszuschuss 
als § 73a SGB III, Neuregelung der Einstiegsqualifizierung (§ 54a SGB III), Reform Weiterbil-
dungsförderung Beschäftigter (§ 82 SGB III), Einführung Qualifizierungsgeld als §§ 82a bis c 
SGB III (Inkrafttreten zum 1. April 2024) 

– Regelungen zur außerbetrieblichen Berufsausbildung (§ 76 SGB III)  
(Inkrafttreten zum 1. August 2024)22 

5.3. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz  

Das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz - AFBG)23 unterstützt mit finanziellen Mitteln die berufliche Aufstiegsfortbildung von 
Handwerkern und anderen Fachkräften und soll Existenzgründungen erleichtern. Dabei fördert 
das Aufstiegs-BAföG die Vorbereitung auf mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse wie Meister, 
Fachwirt, Techniker, Erzieher oder Betriebswirt.  

Seit dem 1. August 2020 besteht ein Förderanspruch auf jeder der im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und der Handwerksordnung (HwO) verankerten Fortbildungsstufen sowie für 

 

20 BMBF: Die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), abrufbar unter: 
https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig.html.  

21 Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung vom 17. Juli 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 191),  
abrufbar unter: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/191/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

22 BMAS: Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung, abrufbar unter: 
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/weiterbildungsgesetz.html. 

23 Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. August 2020 
(BGBl. I 2020 S. 1936), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 191) geän-
dert worden ist", abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/afbg/BJNR062300996.html. 

https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/die-novellierung-des-berufsbildungsgesetzes-bbig.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/191/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/weiterbildungsgesetz.html
https://www.gesetze-im-internet.de/afbg/BJNR062300996.html
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gleichwertige Fortbildungsabschlüsse. Damit können bis zu drei Fortbildungen mit dem AFBG 
gefördert werden. 

Die drei Fortbildungsstufen sind: 

– Geprüfter Berufsspezialist/Geprüfte Berufsspezialistin, 

– Bachelor Professional, 

– Master Professional. 

Gefördert werden auch Personen, die nach den öffentlich-rechtlichen Fortbildungsregelungen für 
eine Aufstiegsqualifizierung ohne Erstausbildungsabschluss zur Prüfung oder zur entsprechen-
den schulischen Qualifizierung zugelassen werden (z. B. Studienabbrecher oder Abiturienten mit 
Berufspraxis).24 

6. Berufsbildungsbericht 2024 

Die Kernaussagen des Berufsbildungsberichts 202425 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

– Die Zahl der Anfänger in der Berufsausbildung ist 2023 im Vorjahresvergleich gestiegen. In 
der dualen Berufsausbildung stiegen die Anfängerzahlen um 1,7 Prozent, die in den schuli-
schen Ausbildungen des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens um 2,0 Prozent, im 
„Übergangsbereich“ nahm die Zahl der Anfänger um 4,3 Prozent zu.  

– Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist im Jahr 2023 um 3,0 Prozent auf 
489.200 gestiegen. 

– Im Jahr 2023 ist das Ausbildungsangebot im Vorjahresvergleich weiter um 3,4 Prozent auf 
562.600 gestiegen. Für die Ausbildungsnachfrage nach traditioneller Definition ergab sich ein 
Zuwachs um 3,6 Prozent auf 515.600.  

– Im Jahr 2023 ist die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen weiter gestiegen auf 73.400 (+6,6 
Prozent zu 2022; +38,2 Prozent zu 2019). Aber es blieben mit 26.400 auch mehr Bewerber un-
versorgt (+16,3 Prozent zu 2022; +7,6 Prozent zu 2019). 

– Im Jahr 2022 wurden 29,5 Prozent der begonnenen Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst (2019: 
26,9 Prozent; 2020: 25,1 Prozent; 2021: 26,7 Prozent). 

 

24 BMBF: Was wird mit dem Aufstiegs-BAföG gefördert?, abrufbar unter:  
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/aufstiegsbafoeg/de/die-foerderung/was-wird-gefoerdert/was-wird-mit-dem-
aufstiegs-bafoeg-gefoerdert.html. 

25 BMBF: Berufsbildungsbericht 2024, abrufbar unter:  
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240508-berufsbildungsbericht-24.pdf?__blob=publica-
tionFile&v=1. 

https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240508-berufsbildungsbericht-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2024/240508-berufsbildungsbericht-24.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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– Im Jahr 2022 lag die Übernahmequote bei 77 Prozent und damit wieder auf dem Vor-Pandemie 
Niveau. Im Zeitverlauf stellt dies die höchste Übernahmequote seit dem Jahr 2000 dar. 

Für weitere statistische Informationen wird insbesondere auf nachfolgende Tabellen des Berufs-
bildungsberichts 2024 verwiesen: 

– Tabelle 1: Gemeldete Bewerberinnen und Bewerber für eine duale Berufsausbildung 
(Seite 29)  

– Tabelle 4: Gemeldete Berufsausbildungsstellen (Seite 35) 

– Tabelle 5: Betriebe, Ausbildungsbetriebe und Ausbildungsbetriebsquoten (Seite 37) 

– Tabelle 9: Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 2023 nach Ländern und Zuständigkeitsbe-
reichen (Seite 54) 

Im Weiteren wird auf den Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023 und die umfangreichen 
Tabellen zum Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023 verwiesen. Diese werden in der Regel 
kurz nach der Veröffentlichung des Bildungsberichts ebenfalls veröffentlicht.26 

7. Zuständigkeiten auf Ebene der Bundesländer, Gemeinden und Zweckverbände 

Zwischen dem Bund (verantwortlich für den rechtlichen Rahmen der Berufsausbildung) und den 
Ländern (verantwortlich für den berufsschulischen Teil der Ausbildung) findet ein regelmäßiger 
Austausch beispielsweise im Bund-Länder-Ausschuss „Berufliche Bildung“ und im Bund-Län-
der-Koordinierungsausschuss "Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne" statt.27 

Das Berufsschulwesen ist als Teil des Schulwesens föderal organisiert. Zuständig für berufsbil-
dende Schulen sind die Bundesländer. Die allgemeine Schulpflicht sowie die Bildungsgänge der 
Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachschulen werden in der Regel in 
den Schulgesetzen der Länder geregelt, die auch die Rahmenlehrpläne enthalten. Die Länder er-
lassen unter anderem Berufsschulordnungen. Für die Berufsausbildung an der Berufsschule wer-
den über die Kultusministerkonferenz (KMK) bundeseinheitliche Standards festgelegt, zum Bei-
spiel mit der Rahmenvereinbarung zur Berufsschule. Die Kultusministerkonferenz entwickelt un-
ter Mitwirkung von Lehrkräften der Länder KMK-Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen Un-
terricht, die mit den entsprechenden Berufsausbildungsordnungen des Bundes abgestimmt sind. 

 

26 BIBB: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023, Informationen und Analysen zur Entwicklung der berufli-
chen Bildung, abrufbar unter:  
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf und 

 Tabellen zum Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023 im Internet, Ergänzende Informationen zum Daten-
report zum Berufsbildungsbericht 2023, abrufbar unter:  
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_internettabellen.pdf.  

27 Zum Zusammenwirken zwischen Bund und Ländern und zum rechtlichen Rahmen der dualen Berufsbildung in 
Deutschland wird auf die Präsentation “Duale Berufsausbildung- Rechtlicher Rahmen“ verwiesen,  
abrufbar unter:https://www.bibb.de/dokumente/pdf/20240524_Gesetzlicher_Rahmen.pdf,  
die in mehreren Sprachen verfügbar ist, abrufbar unter: https://www.govet.international/de/54882.php.  

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_internettabellen.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/20240524_Gesetzlicher_Rahmen.pdf
https://www.govet.international/de/54882.php
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Die Zuständigkeiten der Länder, Gemeinden und Zweckverbände für die berufliche Ausbildung 
lassen sich anhand der öffentlichen Aufwendungen wie folgt zusammenfassen: 

– Berufliche Schulen (Teilzeitberufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsgrundbildungsjahr, Be-
rufsvorbereitungsjahr, andere berufsbildende Schulen (außer Fachschulen), 

– Ausbildungsprogramme der Länder.28 

 

8. Weitere Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

Zu den weiteren Akteuren der beruflichen Aus- und Weiterbildung gehören die Wirtschaftsver-
bände, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kammern und teilweise die Universitäten und 
Hochschulen. Kammern und Sozialpartner definieren und überprüfen die Ausbildungsinhalte im 
Betrieb. 

Die Industrie- und Handelskammern (DIHK), die Handwerkskammern (HWK), die Landwirt-
schaftskammern (VLK) und die Kammern im Bereich der freien Berufe sind die verantwortlichen 
Akteure im Prüfungssystem in der dualen Berufsausbildung. Ihnen obliegen 

– Prüfung und Regeistrierung der Ausbildungsbetriebe, 

– Beaufsichtigung und Überprüfung der betriebliche Ausbildung, 

– Qualifizierung des Ausbildungspersonals, 

– Organisation der Prüfungen, 

– Durchführung von Info-Veranstaltungen und Beratung. 

Die Sozialpartner verhandeln untereinander und mit dem Staat die jeweiligen Standards für den 
betrieblichen Teil der Ausbildung: 

– Ausbildungsinhalte, 

– Ausbildungsvergütung, 

– Überwachung der Ausbildung im Betrieb, 

 

28 BIBB (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023: Informationen und Ana-lysen zur Entwicklung der 
beruflichen Bildung; Bonn 2023, S. 231 f., abrufbar unter: 
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf. 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf
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– Beteiligung am Prüfungsausschuss.29 

 

9. Finanzierung 

Die Verantwortung für die Finanzierung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland 
verteilt sich gegenwärtig in einem System der Mischfinanzierung auf eine Vielzahl verschiedener 
Akteure, dies sind unter anderem die öffentlichen Haushalte (BMBF, BMWK, die Bundesagentur 
für Arbeit (BA), die Ministerien der Bundesländer für Arbeit, Wirtschaft, Bildung oder Kultur, 
die Europäische Union, Kommunen) sowie Betriebe, Gewerkschaften, Kammern, Verbände, pri-
vate Einrichtungen und schließlich die Teilnehmenden an Aus- und Weiterbildung.30 

Übersichten über die Ausgaben für Aus- und Weiterbildung -insbesondere über den öffentlichen 
Teil der Finanzierung -bieten die jährlich aktualisierten Bildungsfinanzberichte.31  

Das BIBB informiert jährlich im Datenreport zum Berufsbildungsbericht über die öffentlichen 
Ausgaben für die berufliche Ausbildung und die wichtigsten Förderaktivitäten der öffentlichen 
Hand. Dabei werden die Ausgaben nach Bund (Ministerien und BA), Ländern, Gemeinden und 
Zweckverbänden für Aus- und Weiterbildung aufgeschlüsselt. Bei der Weiterbildungsförderung 
für Beschäftigte wird die Fördersystematik mit festen Fördersätzen und weniger Förderkategorien 
vereinfacht:  

Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023: Informationen und Analysen zur Entwick-
lung der beruflichen Bildung; BIBB (Hrsg.): Bonn 2023, abrufbar unter:  
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf. 
 
Kapitel A 9.3 Ausgaben der öffentlichen Hand für die berufliche Ausbildung,  
ab Seite 230 ff.  

- Anlage 1 - 
 

Kapitel B 3.5 Ausgaben der öffentlichen Hand für berufliche Weiterbildung,  
ab Seite 365 ff.  

- Anlage 2 - 

 

29 GOVET. Präsentation Duale Berufsausbildung in Deutschland, abrufbar unter:  
https://www.govet.international/dokumente/pdf/20210823_GOVET_Duale_Berufsbildung.pdf,  
in mehreren Sprachen verfügbar, abrufbar unter: https://www.govet.international/de/54880.php.  

30 Vgl. hierzu auch: Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop): Berufsbildung in 
Deutschland- Kurzbeschreibung, ab Seite 61,  
abrufbar unter: https://www.bibb.de/dokumente_archiv/pdf/Berufsbildung-im-Netz.pdf.  

31 Statistisches Bundesamt (Destatis): Bildungsfinanzbericht 2023, abrufbar unter:  
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbil-
dungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/bildungsfinanzbericht-
1023206237004.pdf?__blob=publicationFile.  

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_datenreport_2023_korr_11102023.pdf
https://www.govet.international/dokumente/pdf/20210823_GOVET_Duale_Berufsbildung.pdf
https://www.govet.international/de/54880.php
https://www.bibb.de/dokumente_archiv/pdf/Berufsbildung-im-Netz.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/bildungsfinanzbericht-1023206237004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/bildungsfinanzbericht-1023206237004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Bildungsfinanzen-Ausbildungsfoerderung/Publikationen/Downloads-Bildungsfinanzen/bildungsfinanzbericht-1023206237004.pdf?__blob=publicationFile
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10. Voraussetzungen für Ausbilder 

Die Voraussetzungen, die ein Ausbilder erfüllen muss, sind gesetzlich in §§ 28 ff. BBiG geregelt. 
Demnach muss ein Ausbilder sowohl über eine persönliche als auch eine fachliche Eignung ver-
fügen. Fachlich geeignet ist, wer die beruflichen sowie die berufs- und arbeitspädagogischen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte er-
forderlich sind (§ 30 BBiG). Als persönlich nicht geeignet gilt, wer Kinder und Jugendliche nicht 
beschäftigen darf oder wer wiederholt oder schwer gegen das BBiG oder auf dessen Grundlage 
erlassenen Vorschriften verstoßen hat (§ 29 BBiG). 

Die fachliche Eignung kann über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes 
Studium in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden Fachrichtung nachgewiesen werden. 
Zur fachlichen Eignung gehören aber auch die berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse. Wo-
rin diese konkret bestehen und wie der Nachweis hierfür erbracht werden kann, gibt die Ausbil-
der-Eignungsverordnung (AEVO)32 vor, die auf der Basis des Berufsbildungsgesetzes veröffent-
licht wurde. 

Danach umfasst die berufs- und arbeitspädagogische Eignung die Kompetenz zum selbstständi-
gen Planen, Durchführen und Kontrollieren der Berufsausbildung in den Handlungsfeldern: 

– Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung planen, 

– Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung von Auszubildenden mitwirken, 

– Ausbildung durchführen und 

– Ausbildung abschließen. 

Ob Kenntnisse in diesen vier Themenfeldern vorliegen, wird im Rahmen einer Ausbilder-Eig-
nungsprüfung ermittelt. Diese wird durch die zuständigen Stellen vorgenommen. Die für die Prü-
fung relevanten Kenntnisse werden in sogenannten „Ausbildung der Ausbilder“-Kursen (AdA-
Kurse) vermittelt. Der Hauptausschuss des BIBB hat einen Rahmenplan für diese Vorbereitungs-
kurse veröffentlicht. Er enthält Angaben darüber, welche Kenntnisse in den Vorbereitungskursen 
im Detail zu vermitteln sind. Damit trägt er zur Sicherung eines bundesweit einheitlichen Quali-
tätsstandards bei der Durchführung von Lehrgängen zum Erwerb der Ausbildereignung bei. Im 
Handwerk darf ausbilden, wer die Meisterprüfung in dem Handwerk, in dem ausgebildet werden 
soll, bestanden hat.33 

*** 

 

32 Ausbilder-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88), abrufbar unter:  
https://www.gesetze-im-internet.de/ausbeignv_2009/BJNR008800009.html.  

33 BMBF: Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO), abrufbar unter:  
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundla-
gen/ausbildereignungsverordnung-aevo/ausbildereignungsverordnung-aevo.html.  

https://www.gesetze-im-internet.de/ausbeignv_2009/BJNR008800009.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundlagen/ausbildereignungsverordnung-aevo/ausbildereignungsverordnung-aevo.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/rahmenbedingungen-und-gesetzliche-grundlagen/ausbildereignungsverordnung-aevo/ausbildereignungsverordnung-aevo.html
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